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Diese Bedingungen gelten für Lieferungen an Unternehmen i.S.d. § 14 BGB, wenn der Besteller seine 
maßgebliche Niederlassung in Deutschland hat. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den nachfolgen-
den Bedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht aus-
drücklich nochmals vereinbart werden. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur wirksam, wenn 
wir sie schriftlich bestätigen. Geschäftsbedingungen des Kunden, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind 
für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.  

 

I.  Angebote, Umfang der Lieferung 

 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche und fernmündliche Vereinbarungen bedürfen zu ih-

rer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung.   
 
2. Die zu unseren Angeboten gehörenden Unterlagen wie Prospekte, Abbildungen und Zeichnungen 

sowie Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit wir sie nicht ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnen. Entscheidend für die Qualität des Liefergegenstandes ist allein un-
sere Auftragsbestätigung.  

 
3. Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Liegt eine 

solche nicht vor, so ist unser Angebot maßgeblich. Nebenabreden und Änderungen bedürfen un-
serer schriftlichen Bestätigung. 

 
II.  Preise und Zahlungsbedingungen 
 
1. Preise gelten ab Werk einschließlich Verpackung. Bei Produkten aus dem Standard-Lieferpro-

gramm gelten die Listenpreise zum Zeitpunkt der Absendung der Ware. 
 

III.  Lieferzeit 

 
1. Maßgeblich sind die in unseren Auftragsbestätigungen genannten oder anderweitig mit dem Kun-

den vereinbarten Fristen. Die Einhaltung dieser Fristen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher 
vom Kunden zu liefernden Unterlagen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen 
und sonstigen Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung.  

 
2. Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn die betriebsbereite Sendung innerhalb dieser Frist zum Ver-

sand gebracht oder abgeholt wird. Verzögert sich die Ablieferung aus von dem Kunden zu vertre-
tenden Gründen, so gilt die Frist als eingehalten bei Meldung der Fertigstellung bzw. Versandbe-
reitschaft innerhalb der vereinbarten Frist.  

 
3. Teillieferungen sind in einem dem Kunden zumutbaren Maß zulässig. 
 
4. Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von unvorhersehbaren außer-

gewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zu-
mutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten - gleichviel ob in unserem Werk oder bei unseren Vor-
lieferanten eingetreten - z. B. Ereignisse höherer Gewalt, Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe, 
Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe, Energieversorgungsschwierig-
keiten - so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist um 
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die Dauer der Behinderung. Wird durch die oben angegebenen Umstände die Lieferung oder Leis-
tung unmöglich, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei. 

 
Auf die hier genannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Kunden unverzüglich 
benachrichtigen.  

 
Der Kunde ist, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, nach Ablauf einer von ihm 
gesetzten angemessenen Nachfrist, die mindestens die Hälfte der ursprünglichen Lieferfrist beträgt, 
von dem Vertrag zurückzutreten. 

 
5. Treten die vorgenannten Umstände bei dem Kunden ein, so gelten dieselben Rechtsfolgen auch für 

seine Annahmeverpflichtung.  
 
6. Verzögert sich der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Kunden oder aus von dem Kunden 

zu vertretenden Gründen, so können wir, beginnend einen Monat nach Anzeige der Fertigstellung 
bzw. Versandbereitschaft, Lagergeld in Höhe von einem halben Prozent des Nettorechnungsbetra-
ges für jeden angefangenen Monat berechnen. Das Lagergeld wird auf fünf Prozent des Nettorech-
nungsbetrages begrenzt, es sei denn, wir weisen höhere Kosten nach.  

 

IV.  Versand und Gefahrübergang 

 

Die Gefahr geht mit der Absendung auf den Kunden über. Verzögert sich der Versand aus Grün-
den, die im Einwirkungsbereich des Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen, so geht die Ge-
fahr bereits am Tage der Versandbereitschaft auf den Kunden über.  

 

V.  Eigentumsvorbehalt 

 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises einschließlich 

sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung und zukünftiger Forderungen unser Eigen-
tum.  

 
2. Eine Weiterveräußerung ist dem Kunden im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs 

gestattet. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Ansprüche aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware, insbesondere den Zahlungsanspruch gegen seine Abnehmer, an uns ab. Wir nehmen diese 
Abtretung an. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Schuldnern die Abtretung auf unser Verlangen hin 
anzuzeigen Forderungen und Namen der Schuldner des Kunden sind uns mitzuteilen.  

 
3. Der Kunde ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Bei Zahlungsverzug 

oder sofern uns Umstände bekannt werden, die nach kaufmännischem Ermessen geeignet sind, die 
Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern, sind wir zum Widerruf des Einzugsrechtes berechtigt.  

 
4. Die Sicherungsübereignung von in unserem Eigentum stehender Ware ist unzulässig. Bei Zugriffen 

Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändung, wird der Kunde auf unser Eigentum an der 
Ware hinweisen und uns unverzüglich unter Übersendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls 
benachrichtigen.  
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5. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden vom Vertrag zurückzutreten und 
die von uns gelieferte Ware herauszuverlangen. 

 

VI.  Rechte des Kunden bei Mängeln 

 

1. Ist der Kauf für den Kunden ein Handelsgeschäft, so muss er uns Mängel unverzüglich nach Ein-
gang der Ware schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist 
nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitzuteilen. 

 

2. Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, binnen angemessener Frist nach unserer Wahl 
nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Kunde – sofern 
die Vertragswidrigkeit nicht nur geringfügig ist – den Preis mindern oder von dem Vertrag zurück-
treten. Daneben ist er gegebenenfalls berechtigt, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz zu ver-
langen. Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, so hat er uns den Liefergegenstand zurückzugeben. 

 

3. Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Auf-
wendungen sich erhöhen, weil der Liefergegenstand von dem Kunden oder einem Dritten nach-
träglich an einen anderen Ort als den Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung 
entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Liefergegenstandes oder war bei Vertragsab-
schluss mit uns vereinbart worden. 

 

4. Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit des Liefergegenstandes ergeben, nur, 
wenn wir oder Dritte, für deren Handeln wir einzustehen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-
handelt oder eine wesentliche Vertragspflicht verletzt haben. Eine wesentliche Vertragspflicht ist 
eine Pflicht, deren Einhaltung die Erfüllung des Vertrages ermöglicht und auf deren Erfüllung der 
Kunde vertrauen darf.  
 
Dabei besteht keine Schadensersatzpflicht für Schäden, die nach dem gewöhnlichen Lauf der 
Dinge nicht zu erwarten waren. Die vorstehende Einschränkung gilt ausdrücklich nicht, sofern 
durch eine Pflichtverletzung eine Haftung für Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit begründet wird.  

 

5. Ansprüche des Kunden auf Aufwendungsersatz, § 445a BGB, sind ausgeschlossen, es sei denn, 
der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf, §§ 478, 479 BGB. 

 

6. Wir haften nicht für die Eignung der Ware für die von dem Kunden beabsichtigten Zwecke, sofern 
dieser Zweck nicht Vertragsbestandteil geworden ist. Soweit wir anwendungstechnisch beraten, haf-
ten wir für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wir haften nicht für die Mangelhaftigkeit des Lieferge-
genstandes, welche auf die Einhaltung von Kundenspezifikationen durch uns zurückzuführen sind. 

 

VII.  Haftungsbeschränkung, Schadensersatz 

 
1. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von ver-

traglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. Die Be-
weislast für den eine Haftungsbeschränkung auslösenden Sachverhalt obliegt uns. Die nachfolgenden 
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Beschränkungen gelten gleichermaßen, soweit uns eine gesetzliche Einstandspflicht für die Schadens-
verursachung durch Dritte (z.B. Organe, Erfüllungsgehilfen) trifft. 

 
2. Auf Schadensersatz haften wir– gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässig-

keit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für  
 

a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;  
 
b) Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Unsere Haftung ist dann jedoch auf 
den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.  

 
3. Die sich aus dem vorstehenden Absatz 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn 

wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware über-
nommen haben. Die Haftungsbeschränkungen gelten gleichermaßen nicht für Ansprüche des Kunden 
nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 
4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur vom Vertrag 

zurücktreten, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

 
 Bei Verzug ist der Anspruch des Kunden auf Schadensersatz auf 5 % des Netto-Kaufpreises begrenzt, 

es sei denn, der Lieferverzug ist von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.  
 
 
 

VIII.  Verjährung  

 
1. Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab 

Ablieferung.  
 
2. Unberührt bleiben gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 

Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist unsererseits und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endbeliefe-
rung eines Verbrauchers. Hierfür gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 
3. Die Verjährungsfristen des Kaufvertragsrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Ansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der 
regelmäßigen gesetzlichen Verjährung gem. §§ 195, 199 BGB würde im Einzelfall zu einer kürze-
ren Verjährung führen.  

 
4. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. Ansonsten gelten für Scha-

densersatzansprüche des Kunden gem. Ziff. VI ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.  
 

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

 
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Halle/Westfalen.   



 
  

Nationale Verkaufsbedingungen   
 

 

 
Nationale Verkaufsbedingungen  
UYAR GmbH & Co. KG 
Stand: 31.08.2023  Seite 5 von 5 

 
2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn es sich 

bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, Halle/Westfalen. Es steht uns jedoch frei, das für den 
Sitz des Kunden zuständige Gericht anzurufen.  

 
X.  Datenschutz 
 
Es gelten die Datenschutzhinweise auf unseren Homepages, www.uyar-online.de, www.uyarkebab.com, 
www.uyarvision.com, www.uyar-präzisionstechnik.de.  

http://www.uyar-online.de/
http://www.uyarkebab.com/
http://www.uyarvision.com/
http://www.uyar-präzisionstechnik.de/

